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Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) in der Armee 

Gemäss Entscheid des Chef Kommando Ausbildung aus dem Jahr 2024, muss die 
CZV Ausbildung weiterhin und die schriftlichen CZV Prüfungen ab 01.01.2026 während 
dem Grundausbildungsdienst (GAD) durchgeführt werden. 

Die schriftliche Theorieprüfung CZV sowie die zwei E-Prüfungen (auch EPS genannt)  
können je, maximal zweimal während der AGA/FGA wiederholt werden. Verzichten die 
Teilnehmenden freiwillig auf das Ablegen der schriftlichen CZV Theorieprüfung und/oder 
der E-Prüfungen, so ist dieser Entscheid zwingend schriftlich festzuhalten und dem 
Komp Zen FAA, Fachbereich Aus- und Weiterausbildung am Ende der AGA/FGA zu  
melden. Der freiwillige Verzicht auf das Ablegen der CZV Prüfungen hat zur Folge, dass 
keine Rückerstattung der Prüfungsgebühren durch das Kommando Ausbildung erfolgt. 
Rekruten, welche die schriftliche CZV Theorieprüfung in der zweiten Nachprüfung und die  
E-Prüfungen während der AGA/FGA nicht bestehen, erhalten die Prüfungsgebühren  
ebenfalls nicht zurückerstattet. 

CZV Prüfungen ab 01.01.2024 nach zivilen Vorgaben 

Alle CZV-Prüfungen werden bei den kantonalen Strassenverkehrsämtern bzw. bei der Prü-
fungsorganisation abgelegt. 



Faktenblatt - Neue Vorgaben und Prüfungsanordnung für die Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) in der Armee ab 01.01.2026 

 

2/3 

Ab 01.01.2026 geltende Regelung in der Armee: 
 

 
Alle fünf Prüfungsteile werden getrennt bewertet und müssen unabhängig 
voneinander bestanden werden. 

Die schriftliche Theorieprüfung CZV findet in der Regel am Standort der jeweiligen 
Rekrutenschule statt. In maximum 60 Minuten müssen 40 Fragen am Tablet beantwortet 
werden. 

Grundsätzlich finden die beiden E-Prüfungen ebenfalls am Standort der jeweiligen 
Rekrutenschulen statt. Die erste E-Prüfung kann erst stattfinden, nachdem die schriftliche 
CZV-Prüfung mindestens einmal durchgeführt wurde. Es ist dabei unerheblich, ob die erste 
schriftliche CZV-Prüfung bestanden wurde oder nicht. 
Die E-Prüfung ist eine Praxissituation, die aus fünf Fragen mit zweimal fünf und dreimal 
vier mit Bildern illustrierten Antwortoptionen besteht. Diese müssen per Drag and Drop in 
die Lösungsfelder gezogen werden. Für jede E-Prüfung stehen maximal 45 Minuten zur 
Verfügung. Die beiden E-Prüfungen können nacheinander abgelegt werden. 
Demo EPS CZV: cut-eps-ui 

Die mündliche und die praktische CZV Prüfung finden an verschiedenen Prüfungs-
stützpunkten der Prüfungsorganisation CZV in der ganzen Schweiz statt. Die 30-minütige 
mündliche Prüfung besteht aus einem Gespräch über alltägliche Situationen im 
Güterverkehr. Bei der praktischen Prüfung muss innerhalb von 30 Minuten eine manuelle 
Aufgabe gelöst werden. Für beide Prüfungen sollte ein halber Tag ohne Reisezeit einge-
plant werden. Die Teilnehmenden müssen sich für die mündliche und praktische Prüfung 
selbständig zum gewünschten Zeitpunkt anmelden. www.cambus.ch 

Es ist den AdA überlassen, diese Prüfung während der VBA I mittels einem Jokertag oder 
erst nach der Grundausbildung abzulegen. Die entstehenden Prüfungskosten für die 
mündliche und praktische CZV Prüfung müssen vorausbezahlt werden und können bei 
Vorweisen des Fähigkeitsausweises Gütertransport von der Armee zurückgefordert wer-
den (vgl Punkt Kostenübernahme Armee). 

Vorgehensweise zum Erhalt des Fähigkeitsausweises für den Gütertransport als Mo-
torfahrer/in 

- Schriftliche CZV-Prüfung in der AGA/FGA bestehen. 
- Zwei E-Prüfungen in der AGA/FGA bestehen. 
- Die CZV-Prüfungen bei der Prüfungsorganisation dürfen erst nach Abschluss der Fach-

grundausbildung (RS Woche 12) als Motorfahrer/in abgelegt werden.  
- Mündliche und praktische Prüfung (Prüfungsstützpunkte der Prüfungsorganisation). 

Die Prüfungen werden durch CUT Experten des SVSAA 
während dem GAD absolviert 

https://eps-demo.ch/cut-eps-ui/welcome/NORMAL
http://www.cambus.ch/
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- Erst wenn alle Teilprüfungen bestanden wurden, können die entstandenen  
Prüfungsgebühren mit dem Antragsformular «Antrag auf Rückerstattung der CZV Prü-
fungskosten» geltend gemacht werden. 

Voraussetzungen für die Kostenübernahme durch die Armee: 

- Die Rekrutenschule ist abgeschlossen oder bei DD die Dienstleistung. 
- AdA welche anlässlich der Rekrutenschule freiwillig auf das Ablegen der CZV Prüfung 

verzichten, haben kein Anrecht auf Kostenübernahme durch die Armee. 
- Alle CZV-Teilprüfungen wurden innerhalb eines Jahres nach Abschluss der 

Rekrutenschule/Beförderungsdienst resp. Abschluss der Dienstleistung bei DD, 
abgelegt und der Prüfungsentscheid der Prüfungsorganisation liegt vor. 

- Es werden nur bestandene CZV-Teilprüfungen rückerstattet. 
- Das Formular «Antrag auf Rückerstattung der CZV Prüfungskosten» muss 

korrekt und mit allen erforderlichen Belegen eingereicht werden. 
- Es werden keine Prüfungskosten für die Prüfung Personentransport oder 

Teilprüfungen Personentransport zurückerstattet. 
- Die Prüfungskosten für die mündliche CZV Prüfung und die praktischen Prüfungen CZV 

müssen durch die Teilnehmenden im Voraus bezahlt worden sein. 
- Die Rückerstattung erfolgt als Gesamtbetrag auf ein Konto Ihrer Wahl. 

Alle Unterlagen sind gemäss Liste in einem PDF-Dokument zusammenzufassen und an 
folgende E-Mail-Adresse zu senden: czv.lvblog@vtg.admin.ch 

- Ausgefüllter und unterschriebener «Antrag auf Rückerstattung der CZV Prüfungskos-
ten» 

- Bestandener Prüfungsentscheid der Prüfungsorganisation CZV (Gütertransport) 
- Rechnungen, Quittungen und Prüfungsresultate der bezahlten und bestandenen 

mündlichen und praktischen Prüfungen. 

Informationen zu den Prüfungen finden Sie auf den folgenden Webseiten: 
www.cambus.ch (Informationen allgemein CZV) 
www.führerausweise (Informationen zu den kantonalen Strassenverkehrsämtern) 

 

 

Für weitere Auskünfte: 

Kompetenzzentrum Fahrausbildung Armee 
Kaserne AKLA 
Gebäude 624 
CH-3609 Thun 

 

E-Mail: czv.lvblog@vtg.admin.ch 

Auf unserer Homepage finden Sie alle Formulare und Informationen. 
Homepage: Kompetenzzentrum Fahrausbildung Armee (admin.ch) 
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